
  

  
    

 
   

 

 

 
   

  

  
 

 
 

  
 

   

     
   

Das Klimabudget der Stadt Wien 
Im Regierungsübereinkommen der Wiener Fortschrittskoalition wurde vereinbart, dass Wien bis 2040 klimaneutral sein soll. Die 
Treibhausgasemissionen im Jahr 2040 sollen netto somit null betragen. Entsprechend dieser ambitionierten Vorgabe wurde auch die Smart Klima 
City Wien im Jahr 2022 aktualisiert. Diese legt die langfristigen Ziele für Klimaschutz, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft fest. Der Wiener 
Klimafahrplan greift die Leitziele aus der Smart Klima City Strategie Wien auf und beschreibt die erforderlichen Maßnahmen(bündel) im 
Einflussbereich der Stadt Wien zur Erreichung dieser Ziele. 

Das Klimabudget der Stadt Wien ist ein zentrales Werkzeug für die Umsetzung des Wiener Klimafahrplans mit dem Ziel, Klimaneutralität bis 2040 
zu erreichen. Es übersetzt die strategischen Ziele und mittelfristigen Handlungsfelder in konkrete Klimavorhaben. Im Klimabudget sind Vorhaben 
zu den Wirkungsbereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft abgebildet, wobei die überwiegende Zahl derzeit Klimaschutz 
und Klimaanpassung zuzuordnen sind. Das Klimabudget wird als Teil des Voranschlages vom Gemeinderat beschlossen. Dadurch wird 
Planungssicherheit gewährleistet, sodass Klimavorhaben in der Folge auch mit einer gesicherten Finanzierung umgesetzt werden können. Das 
Klimabudget weist somit die im Rahmen der Globalbudgetierung von den Dienststellen zu leistenden Beiträge zur Erreichung der Wiener 
Klimaziele aus. Gleichzeitig stellt es damit eine Vorgabe für alle städtischen Akteure dar. 

Durch die Bestellung von OSR Dipl.-Ing. Andreas Januskovecz als Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten der Stadt Wien im Oktober 2021 
wurde eine geeignete stadtinterne Steuerungsstruktur der strategischen Klimaangelegenheiten geschaffen. Gemäß Auftrag arbeitet die  
Bereichsleitung für Klimaangelegenheiten an der Etablierung, dem Monitoring und der Weiterentwicklung magistratsweiter Standards und 
Prozesse sowie am Klimabudget als zentrales Steuerungsinstrument. Im Zuge dessen koordiniert die Bereichsleitung die Bewertung 
zielrelevanter Klimawirkungen von Vorhaben und Aktivitäten. Daraus resultierende Erkenntnisse und Empfehlungen dienen als 
Entscheidungsgrundlage für die Erstellung des magistratsweiten Klimabudgets. 

Klimarelevante Vorhaben der Budgetperiode 

Die Wiener Klimaziele umfassen sowohl Zielsetzungen für den Klimaschutz als auch für die Klimaanpassung. Durch deren Zusammenspiel soll 
die Lebensqualität für alle Wiener*innen sichergestellt sowie Klimaneutralität und Klimaresilienz erreicht werden. Für die Vorbereitung der 
Klimabudgeterstellung für den Budgetzyklus 2024 & 2025 wurde der Fokus auf die drei treibhausgasintensivsten Handlungsfelder aus dem Wiener 
Klimafahrplan gelegt: Mobilität, Gebäude und Energie.  

Für diese drei Handlungsfelder wurden zentrale Hebel und Maßnahmen für die Erreichung der Ziele des jeweiligen Zielsystems definiert und eine 
Intensivierung bereits bestehender Maßnahmen und Umsetzungen neuer Vorhaben empfohlen. In einem mehrstufigen, stadtweiten Austausch 
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mit Expert*innen aus dem Magistrat, aus Unternehmungen und Unternehmen wurden Empfehlungen in den Klimaschutz-Handlungsfeldern 
Mobilität, Gebäude und Energie formuliert und folgende prioritäre Klimaschutzmaßnahmen für 2024 & 2025 erarbeitet: 

‐ Sicherstellung der Umsetzung des notwendigen förder- und ordnungspolitischen Rahmens des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG) 
(Raus aus Gas, Energieraumplan-VO) 

‐ Sicherstellung der notwendigen budgetären Mittel für Aktivitäten im Rahmen des ersten Programmabschnitts von Raus aus Gas 
‐ Erhöhung der Fördergelder für thermisch-energetische Renovierung auf 60 Mio. €/Jahr 
‐ Sicherstellung der Finanzierung der im Regierungsprogramm festgelegten ÖV-Linien 
‐ Stärkerer und beschleunigter Ausbau der Radinfrastruktur 
‐ Umsetzung der überarbeiteten Stellplatzverpflichtung im Rahmen der Bauordnungsnovelle 
‐ Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für den Ausbau der notwendigen Energieproduktionsanlagen 
‐ Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Sonnenstrom-Offensive und Sicherung der Landesmittel zur 

bedarfsorientierten Förderung von PV-Anlagen 
‐ Forcierter Ausbau der privaten und öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 

Zusätzlich zu den oben genannten Klimaschutzvorhaben wurden auch Maßnahmen und Instrumente zur Klimaanpassung, die im Wiener 
Klimafahrplan als gleichwertige Säule neben dem Klimaschutz genannt wird, sowie zur Kreislaufwirtschaft, die als übergeordnetes Prinzip in den 
Wiener Klimastrategien immer mitgedacht wird, im Klimabudget berücksichtigt. Manche Klimavorhaben wirken in zwei oder drei Bereiche, sind 
aber zur besseren Übersicht nur einfach gelistet. 

Wie schon im Jahr 2021 wurden auch 2023 geschäftsgruppenübergreifend alle Magistratsabteilungen und Unternehmungen sowie die Wiener 
Stadtwerke ersucht, im Rahmen der Budgeterstellung ihre klimarelevanten Vorhaben bekanntzugeben. Die Meldung vieler Vorhaben basiert auf 
dem Klimamaßnahmenplan, einem bestmöglich akkordierten Katalog potenziell möglicher Klimavorhaben. Die Meldungen budgetierter 
klimarelevanter Vorhaben wurden konsolidiert und sind in den nachfolgenden Tabellen für das Jahr 2024 dargestellt. Sie bilden das Wiener 
Klimabudget 2024. 

Die Vorhaben im Bereich Klimaschutz sind gegliedert nach: 

 Quantifizierte Vorhaben sind jene, bei denen sich die voraussichtliche Reduktion der Treibhausgas-Emissionen konkret in Tonnen CO2-
Äquivalent beziffern lässt, wenn das Vorhaben wie geplant umgesetzt wird. Der genaue Zeitpunkt der Klimawirksamkeit wurde nicht 
bestimmt. 

 Nicht quantifizierte Vorhaben sind jene, die voraussichtlich zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen führen, aber nicht bzw. nicht in 
ausreichender Qualität quantifiziert werden können, etwa aufgrund von nicht verfügbaren Daten und Informationen, Unsicherheiten 
hinsichtlich Ausmaß und Wirkungszeitpunkt, fehlender methodischer oder technischer Grundlagen. Nicht quantifizierbar heißt aber nicht 
weniger wichtig oder wirksam. 
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 Vorbereitende und unterstützende Vorhaben sind jene, die den Klimaschutz in der Stadt stärken und die Grundlagen für weitere 
Emissionsminderungen schaffen. Zu den Maßnahmen in dieser Kategorie zählen u.a. Information, Kommunikation, Mobilisierung, Studien, 
Planungen und Pilotprojekte. 

Umsetzungsbeginn aller angeführten Vorhaben ist im Jahr 2024 vorgesehen. 

Ausblick 

Inhaltlich, methodisch und prozessual befindet sich das Klimabudget in stetiger Verbesserung und Weiterentwicklung. So ist eine prozedural noch 
engere Verschränkung der Erstellung von Treibhausgas- und Haushaltsbudget geplant. Das hilft, klare Umsetzungsverantwortlichkeiten zu 
definieren und bietet allen Beteiligten Planungssicherheit. Vorgesehen ist weiters die Etablierung eines ressortübergreifenden Arbeitsprozesses, 
der Organisationseinheiten bei der Entwicklung und Implementierung von Klimavorhaben unterstützt und Synergieeffekte von Klimavorhaben 
optimiert. 

Ziel ist auch die Weiterentwicklung von Bewertungsmethoden, um im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes, die zur Verfügung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen zielgerichteter auf jene Vorhaben mit der größten Klimawirkung ausrichten zu können. Bei einer stetigen 
Weiterentwicklung ist die Integration von zu erwartenden wirtschaftlichen und sozialen Kosten und Risiken bzw. externer Effekte von Vorhaben 
essenziell: Die vielfältigen Co-Benefits von Klimaschutzvorhaben, wie gesundheitsfördernde Effekte, Hitzereduktion, Entsiegelung sollen 
sukzessive in einer Bewertungsmethodik mitberücksichtigt werden. Klimaschutzvorhaben reduzieren mit jeder Treibhausgaseinsparung zudem 
den Bedarf von Kompensationszahlungen im Falle von Zielverzug. 

Vorhaben der Klimaanpassung reduzieren Klimarisiken und somit potenziell überschießende Folgekosten durch klimawandelbedingte negative 
Gesundheitsfolgen oder Infrastrukturschäden. Für den Wirkungsbereich der Klimaanpassung benötigt es daher die Entwicklung einer 
Bewertungsmethodik inklusive Indikatoren, die verschiedene Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigen.  

Dazu gilt es bei einer stetigen Weiterentwicklung zu prüfen, wie künftige Projekte und Vorhaben in einer frühen Planungsphase auf ihre 
Klimawirksamkeit hin bewertet werden können. Darunter fallen etwa größere Planungs- und Bauvorhaben oder die Anpassung wesentlicher 
Rahmenbedingungen im Wirkungsbereich der Stadt. 
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